




































S a t z u n g e n 
 
der Gemeinde March über  
 
a) die 5. Änderung des Bebauungsplanes " Steinacker "  im Ortsteil  Hugstetten 
b) die örtlichen Bauvorschriften zur 5. Änderung zum Bebauungsplan  „ Steinacker “  
 
Der Gemeinderat hat am 00.00.2007 
 
a) die 5. Änderung des Bebauungsplanes " Steinacker "  im Ortsteil Hugstetten 
b) die örtlichen Bauvorschriften zur 5. Änderung zum Bebauungsplan „ Steinacker “ 
 
unter Zugrundelegung  der nachstehenden  Rechtsvorschriften -gelten nur  für diese Änderung-   
gemäß § 10/13 BauGB als Satzungen beschlossen: 
 
-  Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I  S.   
   2414;  
-  Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der   
   Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I  S.132), zuletzt geändert durch Art. 3  
   Investitions- und WohnbaulandG vom 22.04.1993 (BGBl I  S.466); 
-  Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planinhaltes  
   (PlanV90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1 S. 58); 
-  § 4 Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000  
   (GBl. S.582 ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2004 (GBl.  S. 895) m.W.v.  
   02.01.05; 
- § 74 Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 08.08.1995   
  (GBl. S. 617), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.10.2004 (GBl  S.771). 

 
 

§  1 
 

Räumlicher Geltungsbereich und Gegenstand der Änderungen 
 

1. der Bebauungsplan (zeichn. Teil) vom 25.03.1966 in der Fassung der 4. Änderung. 
 
2.    die Bebauungsvorschriften Fassung vom 25.03.1966. 
 
3.    die Änderung umfasst die Grundstücke, Flurstück Nr. 1620, 1617 und 1616, Landstraße 33,  
 37 und 39. 
 

§  2 
 

Inhalt der Änderungen 
 
1. Der Bebauungsplan (zeichnerischer Teil) wird durch ein Deckblatt ergänzt.  
 
2. Die Bebauungsvorschriften, Fassung vom 25.03.1966 werden für den Geltungsbereich der        
       5. Änderung aufgehoben. 
 
3. Für den Geltungsbereich der 5. Änderung werden planungsrechtliche Festsetzungen neu 

festgesetzt. 
 
4. Für die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen im Geltungsbereich der 5. Änderung  

werden nach § 74 LBO örtliche Bauvorschriften erlassen. 
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§  3 

 
Planungsrechtliche Bestandteile der Änderung 

 
Die planungsrechtlichen Festsetzungen bestehen aus: 

1.    dem zeichnerischen Teil (Deckblatt), M 1:1000 in der Fassung der 5.Änderung vom 27.11.06 
2. dem textlichen Teil gemäß Anlage vom 27.11.2006.    

Beigefügt ist die Begründung i.d.F. der 5. Änderung vom  00.00.2006  

  

§  4 

Bauordnungsrechtliche Bestandteile der Änderung 

 
1 .  dem zeichnerischen Teil (Deckblatt) i.d.F. der 5. Änderung vom 27.11.2006 
2.   dem textlichen Teil gemäß Anlage vom 27.11.2006 

Beigefügt ist die Begründung i.d.F. der 5. Änderung vom 00.00.2006.    

§ 5 

 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO ergangenen 
Festsetzungen dieser Satzung zuwiderhandelt. 
 

§  6 
 

In-Kraft-Treten 
 
Die Bebauungsplanänderung und die örtlichen Bauvorschriften zur Bebauungsplanänderung 
treten nach § 10 BauGB mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
March, den 00.00.2007 
 
 
 
Hügele, Bürgermeister 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes sowie die textlichen Festsetzungen unter 
Beachtung des bestehenden Verfahrens mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des 
Gemeinderates der Gemeinde March übereinstimmt. 
 
Ausgefertigt, den 00.00.2007 
 
 
 
Hügele, Bgm. 
 
Nach § 10 BauGB ortsüblich bekannt gemacht am 00.00.2007 
 
 
Hügele, Bgm. 
 



S a t z u n g e n 
 
der Gemeinde March über  
 
a) die 6. Änderung des Bebauungsplanes " Steinacker "   
b) die örtlichen Bauvorschriften zur 6. Änderung zum Bebauungsplan  „ Steinacker “  

im Ortsteil  Hugstetten im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
 
Der Gemeinderat hat am 00.00.2008 
 
a) die 6. Änderung des Bebauungsplanes " Steinacker "  im Ortsteil Hugstetten 
b) die örtlichen Bauvorschriften zur 6. Änderung zum Bebauungsplan „ Steinacker “ 
 
unter Zugrundelegung  der nachstehenden  Rechtsvorschriften -gelten nur  für diese Änderung-   
als Satzungen beschlossen: 
 
-  Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I  S.   
   2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316);  
    
-  Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der   
   Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I  S.132), zuletzt geändert durch Art. 3  
   Investitions- und WohnbaulandG vom 22.04.1993 (BGBl I  S.466); 
 
-  Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planinhaltes  
   (PlanV90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1 S. 58); 
 
-  § 4 Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000  
   (GBl. S.582 ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2004 (GBl.  S. 895) m.W.v.  
   02.01.05; 
 
-  § 74 Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 08.08.1995   
   (GBl. S. 617), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.10.2004 (GBl  S.771). 

 
§  1 

 
Räumlicher Geltungsbereich und Gegenstand der Änderungen 

 
1. der Bebauungsplan (zeichn. Teil) vom 25.03.1966 in der Fassung der 5. Änderung. 
 
2.    die Bebauungsvorschriften Fassung vom 25.03.1966 und 27.11.2006. 
 
3.    die Änderung umfasst das Grundstuck, Flurstück Nr. 1616, 1617 + 1618, Landstraße 35 +37. 
 

§  2 
 

Inhalt der Änderungen 
 
1. Der Bebauungsplan (zeichnerischer Teil) wird durch ein Deckblatt ergänzt.  
 
2. Die Bebauungsvorschriften, Fassung vom 25.03.1966/27.11.2006 werden für den  
       Geltungsbereich der 6. Änderung aufgehoben. 
 
3. Für den Geltungsbereich der 6. Änderung werden die planungsrechtliche Festsetzungen neu 

festgesetzt. 
 
 



           
 
4. Für die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen werden im Geltungsbereich der 6. 

Änderung  nach § 74 LBO örtliche Bauvorschriften erlassen. 
 

§  3 
 

Planungsrechtliche Bestandteile der Änderung 
 
Zeichnerischer Teil (Deckblatt), M 1:1000 in der Fassung der 6.Änderung vom 14.01.2008 

Textlicher Teil gemäß Anlage vom 07.04.2008 

Beigefügt ist die Begründung i.d.F. der 6. Änderung vom  07.04.2008.  

Beigefügt ist der Messbericht der ISW aus Reute Nr. 4194/853 vom 10.08.2007. 

  

§  4 

Bauordnungsrechtliche Bestandteile der Änderung 
 
Zeichnerischer Teil (Deckblatt) i.d.F. der 6. Änderung vom 14.01.2008 

Textlicher Teil gemäß Anlage vom 07.04.2008 

Beigefügt ist die Begründung i.d.F. der 6. Änderung vom 07.04.2008.    

§ 5 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO ergangenen 
Festsetzungen dieser Satzung zuwiderhandelt. 
 

§  6 
 

In-Kraft-Treten 
 
Die Bebauungsplanänderung und die örtlichen Bauvorschriften zur Bebauungsplanänderung 
treten nach § 10 BauGB mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
March, den 00.00.2008 
 
 
Hügele, Bürgermeister 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes sowie die textlichen Festsetzungen unter 
Beachtung des bestehenden Verfahrens mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des 
Gemeinderates der Gemeinde March übereinstimmt. 
 
Ausgefertigt, den 00.00.2008 
 
Hügele, Bgm. 
 
 
Nach § 10 BauGB ortsüblich bekannt gemacht am 00.00.2008 
 
 
Hügele, Bgm. 



S a t z u n g  
 
der Gemeinde March über  
 
die 7. Änderung des Bebauungsplanes " Steinacker "   
 
im Ortsteil  Hugstetten im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
 
Der Gemeinderat hat am 01.12.2008 
 
die 7. Änderung des Bebauungsplanes " Steinacker "  im Ortsteil Hugstetten 
  
unter Zugrundelegung  der nachstehenden  Rechtsvorschriften -gelten nur  für diese Änderung-   
als Satzung beschlossen: 
 
-  Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I  S.   
   2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316);  
    
-  Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der   
   Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I  S.132), zuletzt geändert durch Art. 3  
   Investitions- und WohnbaulandG vom 22.04.1993 (BGBl I  S.466); 
 
-  Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planinhaltes  
   (PlanV90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1 S. 58); 
 
-  § 4 Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000  
   (GBl. S.582 ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2004 (GBl.  S. 895) m.W.v.  
   02.01.05; 
 
-  § 74 Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 08.08.1995   
   (GBl. S. 617), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.10.2004 (GBl  S.771). 

 
§ 1 

 
 Gegenstand der Änderung 

 
Gegenstand der Änderung sind die Bebauungsvorschriften i.d.F. vom 25.03.1966. 
 

§ 2 
 

Inhalt der Änderung 
 
§ 10 (Nebengebäude und Garagen) der Bebauungsvorschriften wird wie folgt neu gefasst: 
 

1. Die Stellung der Nebengebäude und Garagen ist zum Teil im Bebauungsplan dargestellt. 
2. Eine andere als die im Bebauungsplan vorgesehene Stellung kann im Einvernehmen mit 

der Gemeinde als Ausnahme zugelassen werden, wenn folgende Gesichtspunkte dem nicht 
entgegenstehen: 

      a) städtebauliche – gestalterische Gesichtspunkte 
      b) verkehrliche Gesichtspunkte 
      c) gesundheitlich – nachbarliche Gesichtspunkte 

3. Bei denjenigen Grundstücken, für die Nebengebäude und Garagen nicht festgesetzt sind, 
sind Nebengebäude und Garagen allgemein – auch auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen –im Rahmen der unter Ziffer 2 aufgeführten Gesichtspunkte zulässig. 

  
 



           
 

§ 3 
 

Planungsrechtliche Bestandteile der Änderung 
 
Festsetzungen gemäß § 2 dieser Satzung, beigefügt ist die Begründung i.d.F. der 7. Änderung  
vom  28.11.2008.  
  

  

§ 4 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO ergangenen 
Festsetzungen dieser Satzung zuwiderhandelt. 
 

§ 5 
 

In-Kraft-Treten 
 
Die Bebauungsplanänderung und die örtlichen Bauvorschriften zur Bebauungsplanänderung 
treten nach § 10 BauGB mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
March, den 02.12.2008 
 
 
 
Hügele, Bürgermeister 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes sowie die textlichen Festsetzungen unter 
Beachtung des bestehenden Verfahrens mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des 
Gemeinderates der Gemeinde March übereinstimmt. 
 
Ausgefertigt, den 03.12.2008 
 
 
 
Hügele, Bgm. 
 
Nach § 10 BauGB ortsüblich bekannt gemacht am 05.12.2008 
 
 
Hügele, Bgm. 
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